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Einleitung

Das Urheberrecht befindet sich im Zuge der Digitalisierung und des tech­
nischen Fortschritts zunehmend im Wandel. Die Bedeutung urheberrecht­
licher Verwertungsbefugnisse nimmt durch neue Verbreitungsformen ebenso 
zu wie die Durchsetzung von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen 
sowie die Rechtewahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften. Das Aus­
maß der weiteren Entwicklungen ist im Hinblick auf Veränderungen bei­
spielsweise durch Künstliche Intelligenz kaum abzuschätzen.

Der Schutz des Urhebers wird im Urheberrechtsgesetz gegenwärtig sowohl 
zivilrechtlich (insbesondere durch die §§ 97 ff. UrhG) als auch strafrechtlich 
(durch die §§ 106 ff. UrhG) gewährt. Im Urheberstrafrecht gilt dabei das 
„Primat des Zivilrechts“.1 Die urheberzivilrechtlichen Vorschriften haben in 
der öffentlichen Wahrnehmung gegenüber den urheberstrafrechtlichen Vor­
schriften die weitaus größere Bedeutung. Jedenfalls werden aktuelle Debatten 
zu Upload-Filtern, Filesharing-Betreibern und den Auswirkungen der EU-
Urheberrechtsreform2 primär aus zivilrechtlicher Perspektive geführt.

Das „Primat des Zivilrechts“ beeinflusst aber auch das materiell-rechtliche 
Verhältnis der strafrechtlichen zu den zivilrechtlichen Vorschriften. Vor die­
sem Hintergrund könnte man die Notwendigkeit einer Befassung mit dem 
Urheberstrafrecht bezweifeln, insoweit läge es möglicherweise sogar näher, 
sich den relevanten Fragen aus zivilrechtlicher Perspektive zu widmen. Es ist 
aber gerade dieses materiell-rechtliche Verhältnis zwischen dem Straf- und 
dem Zivilrecht, aus dem sich weitreichende dogmatische Probleme ergeben, 
denen – um es vorwegzunehmen – durch die gegenwärtige Ausgestaltung des 
Urheberstrafrechts nicht immer lückenlos und widerspruchsfrei begegnet 
werden kann. Das Urheberrechtsgesetz beantwortet die Frage nach dem ma­
teriell-rechtlichen Verhältnis übergeordnet durch eine inhaltliche Abhängig­
keit der strafrechtlichen Vorschriften von den zivilrechtlichen. Insoweit liegt 
dem Urheberstrafrecht das Prinzip der Zivilrechtsakzessorietät zugrunde.

1  Vgl. Heinrich, S. 176; MüKo-StGB-Heinrich, 3. Aufl., Vorbem. UrhG Rn. 29; 
Wandtke/Ohst-Heinrich, Kapitel 6 Rn. 314.

2  Besonders relevant ist in diesem Zusammenhang die RL (EU) 2019/790 des Eu­
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und 
die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richt­
linien 96/9/EG und 2001/29/EG.
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Dieses Prinzip steht im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit. Dabei bewegt 
sich die Thematik nicht ausschließlich im reinen materiellen Urheberrecht. 
Hier werden spezifisch strafrechtliche Aspekte ebenso relevant wie allge­
meine zivilrechtliche Prinzipien. Es stellen sich auch grundsätzliche Fragen 
zum Verhältnis des Nebenstrafrechts zu dem jeweiligen „Hauptrecht“. Vor 
allem aber weisen diese Aspekte meist Bezüge zum Verfassungsrecht auf. 
Dies hängt in erster Linie damit zusammen, dass das Strafrecht hinsichtlich 
der Ausgestaltung seiner Tatbestände erhöhten verfassungsrechtlichen Anfor­
derungen ausgesetzt ist. Insoweit erfolgt bei der Bearbeitung dieses Themas 
in mehreren Hinsichten eine „Schnittstellenarbeit“. In diesem Zusammen­
hang werden immer wieder auch allgemeinere und insoweit als „klassisch“ 
zu bezeichnende Fragen des Urheberrechts, des Strafrechts und des Verfas­
sungsrechts relevant – diese werden sodann aber stets vor dem Hintergrund 
der Zivilrechtsakzessorietät bewertet.

Im ersten Kapitel widmet sich die Arbeit allgemeiner der Einordnung des 
Urheberstrafrechts. Hier geht es um die Rolle der strafrechtlichen Vorschrif­
ten im Urheberrechtsgesetz und vor allem um das allgemeine Verhältnis zum 
Urheberzivilrecht, insbesondere aus der Perspektive der Rechtsdurchsetzung.

Im zweiten Kapitel wird das Prinzip der Urheberzivilrechtsakzessorietät 
als solches betrachtet. Ein Schwerpunkt liegt hier auf der Beantwortung der 
Frage, warum das Urheberstrafrecht überhaupt zivilrechtsakzessorisch ausge­
staltet ist. Dabei geht es aber auch um Fragen der Wirkungsweise und vor 
allem die für den weiteren Verlauf besonders bedeutsame verfassungsrecht­
liche Verankerung der Urheberzivilrechtsakzessorietät. Hier werden zudem 
allgemeinere Fragen zum Prinzip der Akzessorietät und zur Rolle des Straf­
rechts im Verfassungsgefüge behandelt. Diese haben jedoch stets Bezüge zur 
Urheberzivilrechtsakzessorietät.

In den beiden weiteren Kapiteln steht die konkret materiell-rechtliche An­
wendung der Urheberzivilrechtsakzessorietät im Mittelpunkt der Betrach­
tung. Hier geht es vor allem um ihre Schwächen und Grenzen, also um die­
jenigen Fälle, in denen sich die Akzessorietät gerade nicht streng anwenden 
lässt. Dabei werden im dritten Kapitel zunächst die allgemeinen Grenzen 
erörtert, die alle urheberstrafrechtlichen Tatbestände gleichermaßen betreffen. 
Im vierten Kapitel geht es dann um die speziellen Grenzen in den einzelnen 
urheberstrafrechtlichen Zentraltatbeständen. All diese Konstellationen wer­
den anhand eines Systematisierungsansatzes eingeordnet, der aus den Er­
kenntnissen der ersten beiden Kapitel entwickelt wird.

Dabei erfolgt die Darstellung in mehreren Hinsichten vom Allgemeinen 
zum Speziellen: Nach der Darstellung zur Rolle des Urheberstrafrechts und 
des Verhältnisses zum Urheberzivilrecht (Kapitel 1) geht es um die Antwort 
des Gesetzgebers auf dieses Verhältnis, das in dem Prinzip der Urheberzivil­
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rechtsakzessorietät zu sehen ist (Kapitel 2). Sodann folgt die Anwendung 
dieses Prinzips, wobei wiederum zunächst vom Allgemeinen (Kapitel 3) auf 
das Spezielle (Kapitel 4) geschlossen wird.

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt aber auf den Grenzen der Urheber­
zivilrechtsakzessorietät. Gemeint sind damit diejenigen Konstellationen, in 
denen sich die Urheberzivilrechtsakzessorietät gerade nicht konsequent an­
wenden lässt. Im Kern geht es dabei um die Frage, ob diese Konstellationen 
hinnehmbar sind, ob sie (lediglich) Wertungswidersprüche nach sich ziehen 
oder ob sie gar den Vorwurf der Verfassungswidrigkeit begründen. Bereits an 
dieser Stelle können in diesem Zusammenhang zwei wesentliche Aspekte 
hervorgehoben werden: Zum einen besteht eine verfassungsrechtliche Not­
wendigkeit für die zivilrechtsakzessorische Ausgestaltung des Urheberstraf­
rechts. Zum anderen beruhen diejenigen Konstellationen, in denen sich die 
Akzessorietät trotz dieser Notwendigkeit nicht konsequent anwenden lässt, 
stets auf (vermeintlich) übergeordneten Erwägungen. Insoweit hat man es in 
den hier relevanten Konstellationen immer mit widerstreitenden Interessen 
und Erwägungen zu tun.

Ob und inwieweit diese Erwägungen letztlich tatsächlich als übergeordnet 
einzustufen sind, ob die einzelnen Grenzen sodann noch hinnehmbar sind 
oder ob es gar einer Auflösung der Akzessorietät bedarf, wird zu erörtern 
sein. Der letztgenannte Aspekt liegt der gesamten Arbeit dabei übergeordnet 
zugrunde und lässt sich auf die Ausgangsfrage zuspitzen, ob im Ergebnis 
trotz zwingend gebotener Abweichungen am Grundsatz der Zivilrechtsakzes-
sorietät im Urheberstrafrecht festgehalten werden kann.

Die Beantwortung dieser Frage ist das Ziel dieser Arbeit. Vor dem Hinter­
grund, dass das Urheberstrafrecht gegenwärtig bereits zivilrechtsakzessorisch 
ausgestaltet ist, könnte man sich fragen, was das eigentlich Neue an der Be­
schäftigung mit dieser Thematik ist. Zwar haben sich gerade in den letzten 
Jahrzehnten vermehrt Autoren mit dem Urheberstrafrecht befasst.3 Fragen 
der Zivilrechtsakzessorietät wurden dabei jedoch stets zur Beantwortung an­
derer, spezieller Fragestellungen und insoweit als „Mittel zum Zweck“ the­
matisiert. Die Berechtigung und Notwendigkeit der Urheberzivilrechtsakzes­
sorietät selbst wurde bislang erkennbar aber noch nicht separat erörtert. Dies 
ist das Anliegen dieser Arbeit.

3  Zu nennen sind die Werke von Heinrich, passim; Hildebrandt, passim; Wiss-
mann, passim; sowie die Habilitationsschrift von Weber, passim.




